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Unter Bezugnahme auf die mit Note vom 4. Juni 1992, 

Zahl 124. 115/1-I/2-92 vom Bundesministerium für öffentliche 

wirtschaft und Verkehr übermittelten Entwürfe einer Novelle 

zum Güterbeförderungsgesetz und zum Gelegenheitsverkehrs

Gesetz gestattet sich der österreichische Städtebund, anbei 

25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme zu übersenden. 

Beilagen 

(Dr. Friedrich Slovak) 
Senatsrat 
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schneider/Bu 
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Zu den gegenständlichen Novellierungsentwürfen teilt der 

österreichische Städtebund mit, daß dagegen keine Ein

wendungen grundsätzlicher Art bestehen. 

Es wird jedoch darauf hingewiesen, daß durch einige der beab

sichtigen Neuerungen für die Gewerbebehörden ein erheblicher 

Verwaltungsmehraufwand entstehen wird. 

1. Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 

Zu § §  1 und 18 

Der von Bahn und Post betriebene Gelegenheitsverkehr war bis

her von der Konzessionspflicht ausgenommen. Wenn diese Be

stimmung entfällt, wird zumindest in der Anfangsphase eine 

Vielzahl von zusätzlichen Verfahren zu erwarten sein. 

Zu § 5 Abs. 2 Z. 3 

Gemäß § 5 Abs. 2 Z. 3 muß die Gewerbebehörde nunmehr prüfen, 

ob der Konzessionswerber wiederholt und schwer gegen diverse 

Vorschriften über Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen, über 

die Personenbeförderung oder die Lenk- und Ruhezeiten der Ar-
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beiter verstoßen hat. Dies bedeutet einen erheblichen Ar

beitsaufwand, insbesondere dann, wenn der Konzessionswerber 

im Bereich einer anderen Behörde seinen Wohnsitz hat. 

Zu § 5 a Abs. 1 

Durch die Gleichstellung von EWR-Ausländern mit österreichern (sofern sie zumi',dest zum Zeitpunkt der AntragsteIlung einen Wohnsitz in öst��reich haben) müssen zusätzlich zu den 
sonstig(':T1 l:'cag 1 nunmehr auch staatsbürgerschaftsrechtliche Fragen c,p,1ft werden. Dasselbe gilt für juristische 
PerS0' 1 dcn0n die Mehrheit der Mitglieder jedes seiner 

O�'(F' E; Laatsangehörige eines EWR-Mi tgliedstaates seü'; 

ihr, 

( 

], 

.l'1Clrend kOlUltlt hj,,,;::u, daß diese nicht einmal 

" ' 

'. Gn� die fachliche 
von der Be-

habe,. 

Untel. 

':,rde für Ver
, ndere 1 staat 

ll'.'d J.er 

Zu § § 5 AJy: 2 n ?, 
Da die neuen 

Teil wortgleic:h (j,;it 1., 

setzes sind, gilt hir 

Trotz der Notwendigkt . 

die Bestimmungen d(��s 
stehende Mehrbelast." .. 

werden. 

. '; " 'fwand. 

. '  
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Inwieweit solche gesetzliche Bestimmungen mit dem Anliegen 

der Verwaltungsvereinfachung und Einschränkung der Personal

ausgaben vereinbar sind, sei daher dahingestellt. 

25 Ausfertigen dieser Stellungnahme werden gleichzeitig der 

Parlamentsdirektion übermittelt. 

(Dr. Friedrich Slovak) 

Senatsrat 
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